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Geschichte des Schulwesens
von Widwatden.

Von Karl von Keschwanden, alt Rathsherr, in Oberdorf bei Stans.

(Fortsetzung.)

—s

Rudolf Andermatt.

Er scheint nach dem Abschied seines namenlosen Vor-
gangers dessen Stelle interim oersehen zu haben.

Am 23. April, St. Georgen-Landrath 1635, setzte ihn
diese Behörde in den Genuß seines Amtes und erkannte, ihm
50 Gl. verabfolgen zu lassen als Jahrgehalt, „wie vor diesem

„dem Schuolmeister ist gen worden." Die darauffolgende Landes-

gemeinde am 29. April schenkte ihm das Landrecht, zwar nicht

so großmüthig, wie zweien seiner frühern Amtsbrüder, sondern

„mit dem Zuothun, „daß er M. Herren 4 Jahre lang dienen

„soll ohne Lohn, bringt Gl. 200."
Der neue Schulmeister bedürfte nebst der wichtigen Ein-

kaufssumme noch eines besonderen Vertrauens zu dem Schutze

der Gesetze und Behörden, zu dem Schwerte der Gerechtigkeit,

unter dessen Streichen einzig in den letzten 10 Jahren mehr
d?nn 60 Menschen verblutet und deren Leichname auf dem

Scheiterhaufen zu Asche verwandelt worden, weil sie der Un-

holderei verdächtig, mittelst der peinlichen Folter auch ge-

ständig geworden. Ueberdieß wüthete im Jahre seiner Er-

i) Rudolf Andermatt war mit Christoffel Lufsis Tochter Anna

Maria verehelicht.
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Wählung der schwarze Tod, zwar schon seit mehrern Jahren

bekannt, mit erneuter Heftigkeit, so daß im November gleichen

Jahres eine Verordnung festgesetzt wurde:

„Daß man kein Lich mehr soll in die Kilchen bringen,

„sie sterbend glich wie, man soll auch die Schällen und Gloggen

„nit bruchen, wann man mit dem hl. Sakrament usgahe."

So oft er auch mit den Opfern der Seuche in Berührung

gekommen sein mag, so blieb er doch vor derselben verschont,

nicht aber von den Wirkungen der weitausgreifenden, allen

Verkehr hemmenden Pest. Die darauf eingetretene Theuerung

gestattete ihm nicht, so lange auf seinen täglichen Verdienst zu

verzichten, als er bei seiner Anstellung angelobt. Der St.
Georgen-Landrath des Jahres 1636 kam daher seiner Bitte

huldvoll entgegen und beschloß: Obwohl dem Hrn. Schul-

meister Rudolf Andermatt das Landrecht mit der Bedingung
geschenkt worden, daß er 4 Jahre lang seinen Lohn als Ein-

kaufssumme anstehen lasse: „Ist ihm uff sin Anhalten begünstiget,

„daß er in Ansechung dieser thttren Zit er dieses Jahr den

„Jahrlohn züchen möge, doch für die Gl. 200 als Vierer

„Jahren Lohn zuvor gut Bürgschaft und Versicherung dem

„Säckelmeister leisten soll."

In den darauffolgenden Jahren 1637, 38, 39, 40 und

41 wiederholt ffich seine Bestätigung mit dem Zugeständniß

seines Jahrgehaltes gleichmäßig mit der Bestätigung des Schul-
meister Franz Fluri von Buochs. Im Jahre 1642 fand Ander-

matt, daß im Schulhaus für sein Bedürfniß zu wenig wohnliche

Gemächer vorhanden wären. Der Landrath geruhte daher an

St. Jörgentag zu erkennen:

„Dem Schuolmeister Rud. Andermatt wöllent M. HH.
„den Jahrlohn gfolgen lassen und wilen er anbringen lassen,

„daß er etwan eines nebenstüblis in der Schuol von nöthen

„wäre, sintemal nur eine Stuben in der Schuol sige, lassents

„M. H. ihnen nit mißfallen und soll der Buwmeister etwa mit
„2 oder 3 von M. H. darum gvalt haben."
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Noch immer waren die blutigen Scenen der Hexenprozesse

nicht alle vorüber, auf einmal ward das Folterseil wieder ge-

spannt und der Rauch der Scheiterhaufen stieg von Frohnhofen

auf und verkündete die Hinrichtung einer schauderhaften Zahl
von Unglücklichen. In diese Zeit fällt wie ein Sonnenstrahl

durch Gewitterwolken, die Rechtfertigung der Frau Anna Win-
gartner, verehelicht mit Lieutenant Hans Stulz, die nach zwei-

maligen langen, standhaft ausgehaltenen Folterqualen um 20,000
Pfd. und zur Abtragung anderer großen Unkosten verfällt, endlich

als unschuldig erklärt wurde. Die gleiche, starkmüthige Frau war
es, unseres Wissens, welche später den Grundstein zu der jetzigen

Frühmesserpfründe gelegt hat. Man weiß nicht, ob man sich

mehr über den edlen Sinn dieser Frau oder über die kleinliche,

sehr irdische Aengstlichkeit des damaligen Rathes wundern soll.

„Die Stiftung der Pfruond, so Frau Anna Wingartner
„nffgericht und ihr Sohn Herr Hauptmann Johann Franz Stulz,
„(nachmaliger Landammann und Ritter) vermehret, nämlich daß

„alle Morgent ein Maß in unser L. Frauwen Kapelen sölle gelesen

„werden, ist bestätet, jedoch, daß es gemeinen Kilchgnossen zuo

„ewigen Zyten zuo keinem Nachtheil oder Schaden gereiche."

Ferners heißt es in gleicher Schlußnahme weiter:

„Die Mäß belangend soll selbige weder den Kilchgnossen

„noch der Obrigkeit, noch dem Lande zu keinem Nachtheil ge-

„reichen und so die Pfruond solcher Gestalt kann nffgericht er-

„halten werden, so wöllent M. H. es hiemit bewilliget haben.

„Und wylen Hr. Hauptmann anerboten, so er ohne Lyberben

„abstürbe, daß er M. H. by Pfd. 2000 verehren wollte, laßt

„manß derby verbliben." St, Jörgen-Landrath 1659.
Um wieder zu unserem Schulmeister Andermatt zurück zu

kehren, so verwaltete er sein Amt in der Schule und auf der

Orgel so gut, daß seiner Bestätigung durch viele Jahre keine

9 Alte Benennung des Hochgerichtes beim Siechenhaus.

2) Bezieht sich auf daherige Kosten.
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der sterotypen Zusätze mehr beigefügt wurden. So durch die

Jahre 1614, im Jahre 1645 hieß es sogar: „Will er sich

woll haltet, ohne Lob und Tadel anno 1646, 47, 48, 49,
50, 51, 52 und 34." Der Landrath vom 24. April 1658

fand es wieder einmal an der Zeit, hinzuzufügen: „Dem

„Schuolmeister von Stans soll zuogsprochen werde, daß er sich

„mit der Jugend flyßig instelle."

Wir betrachten diesen Riffel als ein Schlußzeugniß, haben

aber noch einige, wenige andere Nachrichten über ihn anzu-

bringen, ehe wir von ihm scheiden.

Andermatt war an seinem Amte nicht reich geworden.

Sein naher Verwandte Bernhard Durrer aber war noch ärmer

und bedürfte fremder Hülfe. Andermatt nahm zwei Kinder der

bedrängten Familie in sein Haus auf und wurde überdieß noch

mit einer Steuer belegt, die dem fünften Theile seines Jahr-
gehaltes gleichkam. Es war ihm daher nicht zu verdenken,

wenn er sich deßwegen beschwerte, und vom Rathe der Steuer

überhoben wurde. Auch der Hag zwischen seinem Garten und

der ehrw. Schwestern Wiederhuob wurde auf gemeinsame Kosten

erstellt, den 27. März 1651.

Je älter unser Schulmann an seiner Stelle geworden,

um so muthwilliger werden seine Schüler; der Haselstock reichte

in der alternden Hand nicht mehr aus, um dem guten Manne

Recht zu schaffen gegen das unheilige Volk einer neuern Zeit.
Wir überlassen das Wort in diesem Handel ganz dem Tagebuch

des Wochenrathes, das uns darüber ganz deutlich belehrt:

„Diwilen man mit sonderbarem beduren vernämen müssen,

„wie daß die fugend ein sonderbaren Schwur und Verbindung

„zuosammen gethan, indem daß sie Willens gfin den Schuol-
„meister zu schmirben und auch in anderwägen zuo traktiren,

„haben M. H. erkennt, daß man die 5, als des Lütenants

„Hans Melch Zeigers Sun, Marzell Keller, Karli Keller und

„Kleophas Käßli als Anfänger der Sach soll examinirt werden
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„und über 8 Tag für M. H. bracht werden." Den 1. Sep-
tember 1653. ch

So sehr es anfänglich den Anschein nahm, daß die ge-

fährdete Schulmeister-Autorität von dem Arm der Gerechtigkeit

beschützt werde, so kühl zeigte sich am Ende der Eifer für den

alten Schulmeister, so groß die Milde gegen die Fehlbaren:

„M. H. haben ein Usschutz verordnet mit dem Schul-
„meister, wie auch mit sinen Schulkindern zu reden und den

„Eltern diejenigen Kinder, als sie fehlbar finden, abstrafen be-

„fahlen und sind dazu verordnet, Statthalter Leuw, Landvogt

„Kaspar Vonbüren, Kilchmeier Stulz, Fähndrich Niklaus Von-

„matt und der Landweibel."

Es ist unklar, wann Andermatt als Schulmeister abge-

treten, da das Wochenraths-Protokoll schon am 16. November

1658 von einem neuen Schulmeister spricht und ihm einen

obrigkeitlichen Verwalter oder Pfruondvogt bestimmt, während

Andermatt noch vom St. Jörgen-Landrath 1660 mit Namen

genannt und bestätigt wurde. Wahrscheinlich ist auf die fatale

Geschichte der Schul-Revolte der Schlüssel der Schulstube in
eine andere Hand übergangen, während Andermatt als Organist
noch im Amte blieb. Ohne Lächeln oder Schmolen schritt dieß-

mal der Landrath über die Bestätigung der alten Schulmeister

von Stans und Buochs hinweg und beschränkte sich, ihnen ihr
Jahrgehalt zuzuerkennen, der von der Nachgemeinde vom

30. Mai 1666 auf 62 Gl. festgesetzt wurde. Länger verweilte

er bei diesen Angestellten an St. Georgen 1662, als er be-

sonders für den neuen Schulmeister von Stans nachdrucksvolle

Worte hatte, die wir aber noch nicht wiedergeben, sondern erst

den alten Schulmeister zu seinem nahen Ende geleiten wollen.

i) Lieutenant Hans Welch Zeigers Sohn war vielleicht der nach-

malige Landammann und Ritter Jakob Michael Zelger; Kleophas Käslin
ward Pfarrer in Sulgen 1696.
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Am 14. Mai 1662 verlieh die Nachgemeinde seinem

Sohne Franz Jakob Andermatt das Stipendium für den Stu-
dentenplatz in Paris. Nach 4 Jahren kehrte Jakob Franz
wieder aus der Fremde zurück und besaß so das Zutrauen der

Landesregierung, daß diese erklärte:

„Der Herr Doktor Jakob Franz Andermatt ist zu einem

„Doktor unseres Landes angenommen worden und soll Jme

„für ein Jahr Gl. 80 bargäld vom Hrn. Seckelmeister im

„Namen M. H. für seine Belohnung werden. Er aber umb

„eine guote Appotegg sorgen und die ehrw. Kapuziner in ihren

„Anligen:c. unentgeltlich besorgen."

Doktor Andermatt war nicht bloß ein praktischer, hülf-
reicher Arzt, sondern er benützte seine Musestunden zu frommen,

wissenschaftlichen Arbeiten. In ihm erkennen wir den ersten

Biographen unseres sel. Landesvaters Konrad Scheuber, ihm
verdankt man die meisten und genauesten Nachrichten über dessen

Leben und Sterben, das er 1678 beschrieben.

Wie lange sein Vater Rudolf noch am Leben geblieben,

ist ungewiß. Wahrscheinlich hinterließ er noch einige jüngere

Kinder aus zweiter Ehe, welche sich mit ihrem ältern Bruder

Jakob Franz entzweiten und deßwegen einer vögtlichen Ver-

tretung bedurften. Der Landrath bestimmte ihnen am 3'. Au-
gust 1671 den Hans Ulrich Barmettler des Raths als Beistand

und Vogt: „Bis der Strithandel so sie Geschwisterte mit dem

„Hrn. Doktor Jakob Franz, ihrem Bruder habent, erörtert sin

„wird, danetwegen an M. H. stehen soll ihn witers heißen

„Vogt zu sin."
Von da an verschwindet der Name des Schulmeisters

Andermatt aus den Annalen; er mag im Jahre 1671 ge-

starben sein. Der St. Jörgen-Landrath bestimmte beiden Schul-
meistern zu Staus und Buochs ihr Salarium, wie gewohnt,
wie es dem verstorbenen Schulmeister vor kurz verwichener Zeit
von Hrn. Säckelmeister Wolfgang Christen auch bezahlt worden.



- -
Allem Anscheine hatte aber Andermatt schon am 16. November

1658, wenigstens in der Schulstube, einem Nachfolger

Herrn Melchior Wyngartner

Platz gemacht. Das Rathsbuch sagt an genanntem Tag:
„Wilen Hr. Melcher Wyngartner die Schuol angenommen,

„ist Jme Hr. Hauptmann Stulz zu allen Begebenheiten zu
„einem Bistand von Obrigkeit wegen gegeben worden."

Die Nachrichten über Hrn. Wyngartners Schulmeistern

sind großen Theils vor 266 Jahren verschollen. Wir wissen

von ihm noch weniger als von seinen frühern Amtskollegen,

was er als Schulmeister geleistet. Indessen müssen wir jene

Notizen auf seine Rechnung tragen, welche in diese Zeit ein-

fallen, z. B. daß am 13. Oktober 1659 beschlossen worden:

„In die Schuol oder Schuolhus etwan ein Puffetlin in
„bescheidenheit von dannenem Holz machen zlassen, wylen gar
„keins darin sin soll."

Da sich die Kanzlei bemühte, seinem Namen ein Hr.
vorzusetzen, so darf auf seinen geistlichen Stand geschlossen

werden. Dieß schützte ihn jedoch nicht, schon am 3. November

an dem Hrn. Jakob Barmettler einen Konkurrenten zu bekommen.

Der Rath beauftragte den Hrn. Pfarrer und Hrn. Statthalter
des Schullohns wegen mit ihm zu akkordiren. Wir wissen nun
nicht, welchem von diesen beiden Herren die Oberherrschaft in
Schule und Orgel zugefallen/ oder ob sie selbe unter sich ge-

theilt hatten. Im letztern Fall hätten sie auch die Ehre, nach-

folgende Auszeichnungen unter sich zu theilen oder einzeln zu

behalten:
1662 Februar 13. Wochenrath. „Der Hr. Landweibel

„soll in unserer Pfarrkirchen verkünden, daß by Gl. 16 puoß

Melchior Wyngartner war der Sohn von Landsäckelmeister

Johann Wyngartner und der Agatha Blättler; Hauptmann I. F. Stulz
war sein Cousin.
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„die Kinder kein Gefächt, Geschrei und Tumult under dem

„man den Rosenkranz bätet, anfangen sollen und wer die Puoß

„nit zuo zahlen hat, soll in's Taubhaus gethan werden."

Obgleich dieses Verbot vorab die Dorf- und Schuljugend

beschlägt, so wollen wir indessen dem Schulmeister nicht alle

Verantwortung aufladen, zumal der Landrath an St. Jörgentag

ihn zu arger Strafen wegen tadelt: „Den Schulmeistern zu

„Buochs und Stans ist wiederum der Jahrlohn uf 1 Jahr be-

„günstiget. Jedoch soll der Landammann Stulz dem Schulmeister

„zu Stans ernstlich zusprechen, daß er fürohin mit den Kindern

„recht bescheidentlich und gebührlich umgehen, sie strafen soll

„nach dem sie verdienet und sonderlich mit dem Haruszehren

„und anderem in Procedere solle inhalten."
Von da an tritt in der Schule eine gänzliche Windstille

ein. Der Schulmeister muß genau nach dem landräthlichen

Geleise fortgefahren sein, da seine Schritte nicht die geringsten

Spuren in den Protokollen zurückgelassen haben. Nur weil am

1. Juli 1671 von einem neuen Lehrer erwähnt wird, so ist

gründlich anzunehmen, der Alte sei gestorben. Beim Amtsantritt
des neuen Lehrers fand man es nothwendig, eine durchgreifende

Schulordnung, sowohl für den Lehrer, wie für die Kinder

festzusetzen: „In welcher Gestalt der Lehrer Schul halten und

auch die anvertraute Jugend sich verhalten soll :c." Diese

Aufgabe wurde dem Hrn. Kammerer (Viktor Käslin), dem

reg. Hrn. Landammann (Karl Leodegar Lussi), dem Kirchmeier

und einem Landschreiber zu Theil.
Die neue Schulordnung sollte aber, ehe sie in Kraft trete,

die Ratifikation des Kirchenrathes erhalten. Wahrscheinlich wurde

die Ausführung dieses Beschlusses verzögert, vielleicht gar nicht

ausgeführt, da die erste, schriftliche Schulordnung, welche auf

Uns gekommen, das Datum vom 30. November 1690 trägt.
Als Organist wird im Jahre 1672 den 19. September Franz

Zelger genannt, aber nicht als Schulmeister betitelt, somit wissen
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wir abermals nicht, was für einen Mann der Rath auf dem

Rohr hatte, als er am 15. Januar 1674 sein Mißfallen durch

folgende Schlußnahme aussprach:

„Unserem Schnolmeister soll durch die HH. Landämmig

„sammt Säckelmeister mit allem Emst zugsprochen werden, da-

„mit er sich wegen der Schuolordnung, als auch in Rächtmäßiger

„Bestrafung der Jugend besser instelle, sonst würden gemein

„Kilchgnossen von Stans verursacht werden, künftige Ostern

„ein andrer Schuolmeister anzunehmen." Kirchenrathsbeschluß.

Nun schweigen wieder alle Rathsprotokolle über die Schule

von Stans, nur der Zahn der Zeit nagt am Schulhaus und

an dessen Gartenhag und verursacht dem Lande unliebsame Un-

kosten, was aus den Mienen des Landrathes wohl zu entnehmen

ist, als er am 30. April 1685 sprach: „Was an dem Schuol-

„Haus zu Stans auch (zu verbessern) an dem Gartenhag ins-

„künftig was manglens zu erbessern, soll der Schuolherr solches

„schuldig zu zahlen."

Auf einmal erscheint wieder ein neuer Schulmeister.

Ohne zu sagen, wann und wie er in's Schulhaus gekommen,

erzählt das Rathsprotokoll, daß 1690 der St. Georgen-Landrath
dem Schulmeister Rooth seinen Jahrlohn wieder begünstiget habe;

weil er sich darum nicht angemeldet, sei es M. H. überlassen,

ihm denselben zuzustellen. Die Orgel wurde durch Schulherr

Hans Kaspar Vonwyl besorgt, der sich ein eigen Haus baute

und dafür aus dem Landsäckel Pfd. 20 zur Unterstützung

empfing. Landrath den 7. September 1690.

Obgleich das alte Schulhaus in unserer Zeit vom je-

weiligen Organisten einzig bewohnt wird, so ist dennoch klar,

daß es früher vorzüglich die Wohnung des Landschulmeisters

gewesen, und wenn Schulmeister und Organist nicht in einer

Person funktionirten, so hatte Ersterer das Vorrecht auf das

Haus und Letzterer mußte um eigene Wohnung sorgen. '
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Die bisherigen Schulnotizen gestatten den Blicken des

neugierigen Schulmannes nur spärliches Licht in das Innere
der Schulstube. Um so mehr freut er sich, endlich auf ein

Aktenstück zu flössen, das über die Lehrweise, über die Zucht
und den Geist der damaligen Schule einigen Aufschluß gibt.
Wir halten es aller Mühe werth, dasselbe wortgetreu in diese

Blätter aufzunehmen.

Kurze Regel und Ordnung der allhiesigen Schuel zu Stans,
aufgesetzt den 3V. Tag Novembris Anno 1000.

Weilen ein jedes Werkch, damit es nit nur wol anfangen,

sondern auch zu einem glücklichen Endt gebracht werde, von

Gott sein Anfang nemmen muß, solle der Schuol jeder Zeit
das hl. Gebett vorgehen und mit selbigem ebenmäßig beschlossen

werden. Dergestalten und Erstlichen, Soll von Einem aus den

Knaben mit lauter Stinib daß gewohnliche Schuelgebet mit
nach Volgung der übrigen Knaben vorgebettet und verrichtet

werden. Angleichen so oft die Uhr schlagt underwerender Schuel

solle auch das Stunden-Gebett laut durch Vorsagung eines

andern geübt und gebraucht werden.

Zum Anderen Sollen alle undt iede Knaben Morgens
wann die Kirch- und Gottesdienst vollendet, sich mit Zucht und

Ehrbarkeit, in glichem Nachmittag umb zwölf Uhr zu der Schuel

begeben,, ihr auferlegte Lektion, so wol im teütsch alß Latein

lesen, daß Außenlernen daheim gelernt haben und in ihre Orter
sich verfügen, auch darin verbleiben, auch die Zeit, so ihnen

biß zur Ankunft deß Schuel-Herren übrig, nit mit unnützen

geschwetz, sondern fleißiger Vorbereitung undt Überlesung deren

Lektionen zuebringen, damit Sye Hernacher desto besser gerüst

von dem Schuel-Herrn erfunden werden. Widrigen fahlß aber
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eines oder das andere.von Obgeschriebenen Sachen übertreten

wurde, sollen Sye gebührender Massen mit der Ruothen ge-

straft werden.

Zum Dritten Sollen auch alle und jede Knaben, wan
sye nit in die Kinderlehr, Ambt, Predig, Vesper, Rosenkranz

und Schuel kommen, sich bei dem Schuelherr wegen ihrer Ab-
Wesenheit am volgenten Tag exkusieren und so sye nit genug-
same Ursache haben. Sollen sye abgestraft werden.

Zum Vierten: Alle Knaben, so in den Chor gehen und

ministriren, Sollen an Sonn- und Feyrtagen vor vollendetem

Amt und der Predigt gar nit aus der Kirche gehe», ausge-

nommen zu Winterszit erst nach der Elevation und zwar nur
die Jüngern, die Größern sollen durchaus verbleiben, damit

wan ein Prozession oder Umbgang nach dem Gottesdienst auch

Ministranten vorhanden seyn.

Zum Fünften: So einer old mehr Partisten auch andre

in den Chor und Schuel gehende Knaben zu einem andern

Herren (So ieweden nur einem erlaubt Schuel zu halten) nach

ihro Eltern guet gedunken geschickt wurden und giengen, sollen

Sye nichts desto weniger auf dem Chor und Kirchen Gottes-

dienst, es sehe Ambt, Predig, Vesper, Kinderlehr und Rosen-

kränz, in allem, was einem Partisten oder Ministranten gebührt

zu thun, dem Schuelherr unterthänig sein, so aber das widrige
geschehen wurde, solle Sye der Schuelherr gewalt haben abzü-

strafen.

Zum Sechsten: Sollen die Partisten alle Tag geschwind

auf die Wysegloggen, am Samstag, aber unter dem Wyst-und
Vesperlüten aber, wann man daß kleine Glöggli lütet, fleißig in
der Kirche erscheinen, damit, wann an Sonn- und Feyrtag ein

Sell-Vesper vor der großen Vesper wäre, die Priester nit uf
Sye warten müssen, sollen auch alle Sambstag und Feyrabend

des nachvolgenden Tags zuvor Ihr Hymnos in die Schuel
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bringen und die Antiphonen übersehen, .damit Sye in der Kirche

wie gebrüchlich intoniren können.

Zum Siebenten: Ist auch allen Knaben verboten, am

Abend um die Kirche old Kapele U. L. Frauen herum zu

üeben, auch sollte aus der Schuel aus Nothwendigkeit nit mehr

alß einer ausenfragen, damit nit etwa Buoben Bossen verüben,

solle auch nit mehr als einem erlaubt werden.

Item sollen alle Knaben nach vollendetem Rosenkranz,

Morgent- und Abent-Schuel Bar um Bar aben bis zum Kirch-

Hof und von bannen still, züchtig, ohne Geschrey sich nachher

Hause begeben und zu Haus ihre vorgeschriebene Lektiones und

Gesang repetiren.

Zum Achten: Die so die Musik lehren müssen, sollen

alle Tag nach vollendeter Abentschuel ohngefahr umb zwey Uhr

fleißig in der Schuel erscheinen, damit sye mögen in der Musik

und Choral instruirt werden, also und der Gestalt, daß die-

jenigen, so zu den Geistlichen Herren in die Schuel gehen, nit
Ursach haben, auszubleiben und sich desto besser zu verhalten

wissen. Seyen Sye gleichwohl Partisten oder nit wan Sye nit
umb die vorgeschriebene Zeit erscheinen, sollen sye mit Gebühr

abgestraft werden, damit der alte Musik flor wiederumb er-

nüwert und gemacht möge werden.

Zum Neunten und Letzten sollen alle Knaben vor und

Nachmittag zwo Lektionen aufsagen und keinem andern Knab

als alle dem Schuelherr, es sehe dann die größte Noth vor-
Handen, mag der Schuelherr einer aus den Besten ihnen er-

nambsen, denen Jhme sie die vorgeschriebenen Lektionen auf-
sagen, und so einer erfunden wurde, der sein Lektion nicht könnte,

solle er von dem Schuelherr gehört und alsdann mit Gebühr

abgestraft werden."

Wir bedauern, uns mit den Lehrmitteln dieser Schule

nicht bekannter machen zu können; bei dem damaligen Mangel
eigentlicher Schulbücher muß jedes gedruckte Kuch, welches dem
































